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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 086-2024 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.108 

  

Eingereicht am: 14.03.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Dubler (Bern, GRÜNE) (Sprecher/in) 

 
 

 Gerber (Hinterkappelen, GRÜNE) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Remanufacturing im Kanton Bern 

Das zirkuläre Bauen und das Wieder- und Weiterverwenden von Bauteilen sind wichtige An-

sätze, um natürliche Ressourcen zu schonen. Dies gilt es auch beim Mobiliar zu berücksichti-

gen. Um Abfälle zu reduzieren und Ressourcen zu sparen, sollten auch Möbel kreislauffähig ge-

plant werden. Bei Abbrüchen oder Umbauten sollte, wenn immer möglich, das Bestehende wei-

ter genutzt oder als Ressource für Neues angesehen werden. 

Mit der Einführung des Klimaschutzes in der Verfassung hat sich der Kanton Bern verpflichtet, 

bis 2050 klimaneutral zu werden, das Wieder- und Weiterverwenden von Mobiliar trägt dazu 

bei, dieses Ziel zu erreichen. 

Um ein Bild über die aktuellen und geplanten Massnahmen des Kantons Berns zu erhalten, wird 

der Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Gibt es im Kanton Bern ein Inventar des Mobiliars, das einen Überblick über Möbel und Mö-

belteile gibt, die zur Wieder- und Weiterverwendung zur Verfügung stehen? 

2. Wäre der Kanton bereit, Lagerflächen zur Überbrückung der Zeit zwischen Ausbau und 

Einbau von Mobiliar zur Verfügung zu stellen? 

3. Wird das Thema Remanufacturing, Kreislauffähigkeit, bei Ausschreibungen für Mobiliar be-

rücksichtigt? 
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Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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